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Deklaration Lohnsummen 
UVG-Obligatorium sowie UVG-Zusatz

Diese Wegleitung hilft Ihnen bei der Ermittlung 
der prämienpflichtigen Lohnsummen. Sie können die  
untenstehende Berechnungshilfe verwenden.

Hinweise :    
■  Basis ist der AHV-pflichtige Lohn.  
■   Bei unterjährigen Vertragsanpassungen sind für jede einzelne Periode die prämeinpflichtigen 

Lohnsummen zu ermitteln und jede einzelne Periode separat zu deklarieren.

Berechnung der prämienpflichtigen Lohnsummen Lohnsummen Männer Lohnsummen Frauen

Summe der AHV-pflichtigen Löhne (ohne namentlich  
erwähnte Personen) : CHF CHF

■  AHV-Löhne aller obligatorisch versicherter Personen
■   Mitarbeitende Familienmitglieder sind obligatorisch versichert, 

wenn sie einen Barlohn erhalten und AHV-Beiträge entrichten.
■   Bei Personen mit vereinbartem berufs- oder ortsüblichem Lohn 

ist dieser zu deklarieren; falls der effektive AHV-Lohn diesen  
übersteigt, so ist der höhere AHV-Lohn zu deklarieren.

Zur AHV-Lohnsumme dazuzurechnen sind  
nicht-AHV-pflichtige Löhne : + CHF CHF

■  Für Lernende ist der effektive Bruttolohn anzugeben. 
■   Für Schnupperlernende, Praktikanten und Volontäre ist der 

effektive Bruttolohn anzugeben, mind. jedoch der Betrag von 
CHF 41.– pro Kalendertag bis Vollendung des 20. Lebensjahres 
bzw. CHF 82.– pro Kalendertag ab Vollendung des  
20. Lebensjahres.

■   Bei Altersrentnern ist der AHV-Freibetrag von aktuell  
CHF 16 800.– pro Person und Jahr anzugeben.

■   Bei Arbeitnehmenden mit einem geringfügigen Lohn von  
aktuell CHF 2 300.– pro Person und Jahr ist der effektive  
Betrag anzugeben.

Von der AHV-Lohnsumme sind nicht-prämienpflichtige  
Löhne abzuziehen : – CHF CHF

■  Entschädigungen der EO sowie Taggelder der IV und MV 
■   Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses,  

bei Betriebsschliessung oder Betriebszusammenlegung  
sowie ähnlichen Ereignissen
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Berechnung der prämienpflichtigen Lohnsummen Lohnsummen Männer Lohnsummen Frauen

Abzuziehen sind Teile der Lohnsummen von über  
CHF 148 200.– pro Person und Jahr. – CHF CHF

A.  Prämienpflichtige Lohnsummen der obligatorischen 
UVG-Versicherung für Berufsunfälle (BU) CHF CHF

Abzuziehen sind Lohnsummen von Personen, deren  
wöchentliche Arbeitszeit im Betrieb < 8 Stunden beträgt. – CHF CHF

B.  Prämienpflichtige Lohnsummen der obligatorischen 
UVG-Versicherung für Nichtberufsunfälle (NBU) CHF CHF

Teile der Lohnsummen von über CHF 148 200.–  
pro Person und Jahr. CHF CHF

Abzuziehen sind Teile der Lohnsummen, die den max.  
versicherten Verdienst pro Person gemäss  
Versicherungsvertrag (in der Regel CHF 300 000.–) übersteigen. – CHF CHF

C. Prämienpflichtige Lohnsummen für den Überschuss-Lohn  
 der UVG-Zusatzversicherung CHF CHF

Bitte verwenden Sie die folgenden ermittelten Lohnsummen für Ihre Deklaration:

A. Prämienpflichtige Lohnsummen für die Berufsunfälle (BU)
B.  Prämienpflichtige Lohnsummen für die Nichtberufsunfälle (NBU)
C.  Prämienpflichtige Lohnsummen für die UVG-Zusatzversicherung 

Weiterführende Informationen finden Sie unter :
branchenversicherung.ch/service/deklaration-lohnsummen

Wegleitung Lohnsummen UVGO und UVGZ, November 2024 Seite 2 von 2

https://branchenversicherung.ch/service/deklaration-lohnsummen/
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